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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 
NACH § 10 a Abs. 1 BauGB 

 

Der vorgenannte vorhabenbezogene Bebauungsplan ist mit ortsüblicher Bekanntmachung am .................. in Kraft 

getreten. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine Umweltprüfung sowie die Beteiligung der Öf-

fentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt (§§ 2 Abs. 4, 3, 4 BauGB). 

Es besteht die Verpflichtung, dem In Kraft getretenen Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufü-

gen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit 

den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.  
 
 
1. Umweltbelange 

 
Belange der Umwelt nach § 1 Abs. 6, Nr. 7 BauGB 
 

Verbleibende nachteilige Umweltauswirkungen 

a. Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 

Ihnen sowie die Landschaft und die biologische 

Vielfalt. 

 

Es wird zwischen bau-, anlage- sowie betriebs- bzw. 

nutzungsbedingten Wirkungen unterschieden. Baube-

dingte Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase be-

grenzt und in der Regel reversibel. Dagegen sind die 

anlage- und nutzungsbedingten Wirkungen dauerhaft 

und größtenteils irreversibel (zumindest für absehbare 

Zeit). 

Es kann davon ausgegangen werden, dass mit Umset-

zung der genannten landschaftspflegerischen bzw. 

grünordnerischen Maßnahmen die zu erwartenden ne-

gativen Auswirkungen der Planung vermieden, verrin-

gert und ausgeglichen werden können. Mit Realisie-

rung der Maßnahmen ist der naturschutzrechtliche 

Ausgleich für den geplanten Eingriff nahezu vollständig 

zu erreichen; das verbleibende Defizit des B-Plans 

„ICC Bischweier“ von 43.405 ÖP wird durch den An-

kauf von Ökopunkten ausgeglichen. 

Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, wie sie in § 

1 Abs. 6 Nr. 7 sowie in § 1a BauGB benannt werden, 

werden damit vollständig berücksichtigt.  

Das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG wird durch Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen vermieden. 

Die Anforderungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG wer-

den dadurch erfüllt.  

Nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 

Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen Ihnen sowie die Landschaft und die biologische 

Vielfalt verbleiben durch die vorliegende Planung da-

mit nicht. 
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b. Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 

2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzge-

setzes. 

 

Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder europäischer Vogelschutzgebiete 

sind nicht gegeben. 

c. umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung ins-

gesamt. 

  

Zur Beurteilung der Auswirkungen auf den Menschen 

durch Verkehr, Lärm, Lufthygiene sowie die Verände-

rung der mesoklimatischen Verhältnisse (Schutzgut 

Klima) wurden Fachgutachten erstellt, die in den Um-

weltbericht eingearbeitet wurden.  

Im Ergebnis verbleiben keine nachteiligen Umwelt-

auswirkungen auf den Menschen. 

 

d. umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter. 

Auswirkungen auf die Schutzgüter kulturelles Erbe 

und sonstige Sachgüter treten nicht ein.  

Die bestehenden Leitungsrechte im Plangebiet wer-

den berücksichtigt. 

 

e. Vermeidung von Emissionen sowie der sachge-

rechte Umgang mit Abfällen und Abwässern. 

 

Aufgrund der für Baumaßnahmen gültigen Vorgaben, 

Normen und technischen Bestimmungen kann im 

Rahmen der Vorhabenumsetzung von einer umfas-

senden Vermeidung und Minimierung von Emissionen 

ausgegangen werden.  

Ein Gesamtentwässerungskonzept wird erstellt. 

Das Plangebiet wird auch sonst an das hinreichend 

leistungsfähige kommunale Entsorgungssystem an-

gebunden, sodass insgesamt von einem sachgerech-

ten Umgang mit Abfällen und Abwasser ausgegangen 

werden kann und deren Entsorgung gesichert ist.  

 

f. Nutzung erneuerbarer Energie sowie die sparsame 

und effiziente Nutzung von Energie. 

 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (Gesetz 

zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneu-

erbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in 

Gebäuden – Gebäudeenergiegesetz – GEG vom 

08.08.2020, BGBl. I Nr. 3) sind für Nichtwohngebäude 

der Gesamtenergiebedarf und der bauliche Wärme-

schutz so zu regeln, dass ein möglichst sparsamer 

Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich einer 

zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Er-

zeugung von Wärme, Kälte und Strom für den Gebäu-

debetrieb erfolgt. Zugleich liegt die sparsame und effi-

ziente Energienutzung im Grundinteresse des Bau-

herrn bzw. Nutzers. 

Auf den Dachflächen der Hallen 1 bis 4 ist auf einer 

Fläche von insgesamt rd. 40.850 m² die Installation 

einer Photovoltaikanlage vorgesehen. 
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g. Darstellung von Landschaftsplänen sowie von 

sonstigen Plänen (insbesondere des Wasser-, Ab-

fall- und Immissionsschutzrechts). 

 

Im Rahmen von Ziffer a – f im Umweltbericht berück-

sichtigt.  

 

h. Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten, in 

denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung 

von Rechtsakten der Europäischen Union festge-

legten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 

werden. 

 

Ein lufthygienisches Gutachten wurde erstellt und in 

den Umweltbericht eingearbeitet. 

Die Immissionswerte für alle drei untersuchten maß-

geblichen Luftschadstoffe (NO2, PM10, PM2,5) im Plan-

gebiet sowie in der angrenzenden Bebauung werden 

auch unter Berücksichtigung der zusätzlich zu erwar-

tenden Emissionen sicher eingehalten. 

Im Ergebnis verbleiben keine nachteiligen Umwelt-

auswirkungen auf das Schutzgut Luft. 

 

i. Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen 

des Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d. 

 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind 

im Umweltbericht beschrieben.  

Im Ergebnis verbleiben keine nachteiligen Umwelt-

auswirkungen auf die Schutzgüter. 

 

j.  Unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die auf-

grund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungs-

plan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange 

nach den Buchstaben a bis d und i. 

 

Die gemäß den planungsrechtlichen Festsetzungen 

zulässigen, Nutzungen induzieren keine besondere 

Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen, 

die über theoretisch denkbare bzw. nicht ausschließ-

bare Ereignisse hinausgehen. Weiterhin befinden um 

näheren Umfeld des Geltungsbereiches keine Be-

triebsbereiche im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG, in 

denen mit gefährlichen Stoffen im Sinne der Störfall-

verordnung umgegangen wird.  

Besondere Risiken für die menschliche Gesundheit, 

das kulturelle Erbe oder die Umwelt sind somit nicht 

erkennbar. 

 
Umweltbelange nach § 1a BauGB 
 

Umweltauswirkung 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

 

Das geplante Vorhaben führt durch Bodenabgrabun-

gen, -aufschüttungen, -befestigungen, -vermischung 

und -versiegelung zu einem Verlust oder Teilverlust 

von Bodenfunktionen. Es sind überwiegend bisher 

versiegelte oder durch bauliche Maßnahmen (Abtra-

gung, Verfüllung) stark veränderte Böden betroffen. 

Natürliche, ungestörte Böden sowie Auffüllungsböden 

sind in geringerem Umfang an der Nordgrenze des 

Plangebiets betroffen. 

Ein Bodenschutzkonzeptes gemäß DIN 19639 wurde 

erstellt. 

Als bodenspezifische Ausgleichsmaßnahmen sind 

Flächenentsiegelungen vorgesehen. 
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Im Ergebnis verbleiben keine vermeidbaren nachteili-

gen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden. 

 

Umwidmungssperrklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 2 

 

Landwirtschaftliche Flächen sind von der Planung 

nicht betroffen 

 

Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich 

nach der Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3  

 

Bei der Ermittlung des naturschutzrechtlichen Aus-

gleichsbedarfs wurde, neben dem Ist-Zustand, vor al-

lem auch der planungsrechtliche Zustand und ihre 

Wertigkeit aufgrund der Festsetzungen der bestehen-

den Bebauungspläne berücksichtigt. Die Bestandsbe-

wertung berücksichtigt jeweils die Wertigkeit aufgrund 

der planungsrechtlichen Festsetzungen, unabhängig 

davon, ob die Maßnahmen umgesetzt wurden oder 

nicht. Damit wurde sichergestellt, dass der Aus-

gleichsbedarf unabhängig von der tatsächlichen Um-

setzung von planungsrechtlichen Festsetzungen der 

bestehenden Bebauungspläne, vollständig ermittelt 

wird. 

Gemäß der Flächenbilanzierung beträgt der pla-

nungsrechtliche bioökologische Wert des Plangebiets 

für das Schutzgut Pflanzen/Biotope im Bestand 

1.175.155 Ökopunkten. Nach plangemäßer Umset-

zung der Festsetzungen des Bebauungsplans „ICC 

Bischweier“ weist das Gebiet eine Wertigkeit von 

1.000.779 Ökopunkten auf. Aus bioökologischer Sicht 

verbleibt mit Umsetzung des Vorhabens ein Defizit 

von 174.376 Ökopunkten Ökopunkten, das schutzgut-

übergreifend ausgeglichen wird. 

Für das Schutzgut Boden wird aufgrund der festge-

setzten Maßnahmen zur Entsiegelung, Rekultivierung 

und Dachbegrünung ein Wertstufengewinn von 

47.588 Ökopunkten erzielt. 

Schutzgutübergreifend verbleibt nach plangemäßer 

Umsetzung der Festsetzungen des B-Plans „ICC Bi-

schweier“ ein Defizit von 126.787 Ökopunkten, für 

das planexterne Ausgleichsmaßnahmen zur Entsie-

gelung festgelegt werden. 

Das verbleibende Defizit des B-Plans „ICC Bisch-

weier“ von 43.405 ÖP wird durch den Ankauf von 

Ökopunkten ausgeglichen. 

 

Berücksichtigung der Vorgaben der Verträglichkeits-

prüfung bei Beeinträchtigungen von Natura 2000-Ge-

bieten gem. § 1a Abs. 4 

 

Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder europäischer Vogelschutzgebiete 

sind nicht gegeben. 
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Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschut-

zes sowohl durch Maßnahmen die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der An-

passung an den Klimawandel dienen, gem. § 1a Abs. 

5 

 

Auf Ziffer 9.5 der Begründung wird verwiesen. Dort 

sind alle relevanten Maßnahmen zum Klimaschutz 

beschrieben und begründet.  

Insbesondere durch die Fassaden- und Dachbegrü-

nung sowie die Entsiegelung von Flächen können po-

sitive Effekte erwartet werden.  

 
Umweltbelange nach § 33a NatSchG 
 

Umweltauswirkung 

Erhaltung von Streuobstbeständen und Ausgleich bei 

Umwandlung 

 

Streuobstbestände sind von der Planung nicht betrof-

fen. 

 

Zusätzliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten.  
 
 
 

2. Verfahren und Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans wurde in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.06.2020 ge-

fasst und am 25.06.2020  öffentlich bekannt gemacht. Am 15.01.2023 fand ein Bürgerentscheid über die Aufstel-

lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan statt. Am 30.03.2023 fand ein erneuter Aufstellungsbeschluss statt, 

der am 06.04.2023 öffentlich bekannt gemacht wurde. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 

BauGB fand in Form einer öffentlichen Auslegung vom 14.04.2023 bis 19.05.2023 statt.  Die Behörden und sons-

tige Träger öffentlicher Belange wurden frühzeitig in der Zeit vom 14.04.2023 bis 19.05.2023  um Stellungnahme 

gebeten.  

 

Der Bebauungsplanentwurf wurde in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 14.09.2023 gebilligt.. 

 

Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit durch Auslegung des Planentwurf nach § 3 Abs. 2 BauGB wurde am 

21.09.2023 im Mitteilungsblatt bekannt gemacht und fand in der Zeit vom 22.09.2023 bis 27.10.2023  statt. Die Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.09.2023 bis 

27.10.2023  um Stellungnahme gebeten.  

 

Der Satzungsbeschluss wurde in der Gemeinderatsitzung am ………..2024  gefasst.  

 

2.1  Ergebnisse im Rahmen von § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB (vorgezogene Anhörung) 

Es wird vollumfänglich auf die Abwägungsvorlage vom 06.12.2023 verwiesen, die zum Satzungsbeschluss 

vorlag. Die Ergebnisse wurden entsprechend der dortigen Ausführungen im Bebauungsplan berücksichtigt: 

Themen wie die Art, die Nutzung und Inhalte sowie die Auswirkungen des Vorhabens, die Erschließung, die 

Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung, die Verkehrs- und Schallthematik, die Einbindung in die Landschaft, die 

Maßnahmen zum Klimaschutz, , Gestaltung und Begrünung, usw. wurden vorgetragen und behandelt.  

2.2  Ergebnisse im Rahmen von § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Anhörung)  

Es wird vollumfänglich auf die Abwägungsvorlage vom 06.12.2023 verwiesen, die zum Satzungsbeschluss 

vorlag.Es erfolgten redaktionelle Präzisierungen und Anpassungen, in der Planzeichnung die Darstellung 

einer Fläche mit Bodenverunreinigungen sowie diesbezügliche Ergänzungen in den Hinweisen sowie wei-

tere Ergänzungen bei den Hinweisen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Mit diesen Anpassungen 

wurdenkeine erneute Beteiligung erforderlich. .  
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3. Planalternativen 

Es handelt sich um die Revitalisierung einer Industriebrache (ehemaliges Kronospangelände) mit Wei-

ternutzung der vorhandenen Infrastruktur wie Bahnanschluss, Entwässerungseinrichtungen und übergeord-

nete Verkehrsanbindung.  Alle Parameter zum Schutz der Menschen in Bischweier und Umgebung werden 

eingehalten. Die Revitalisierung wird auch regionalplanerisch als sinnvoll erachtet, so dass es zur für die 

Nutzung der Flächen keine Planalternativen gibt.   

4. Zusammenfassung 

Mit der Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt eine städtebauliche und 

nutzungsspezifische Fortentwicklung der durch die Stilllegung des Kronspanwerkes entstandene Industrie-

brache. Relevante Auswirkungen auf Umweltbelange  können durch Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen sowie durch interne und externe Ausgleichsmaßnahmen (Erwerb von Ökopunkten) und CEF-Maß-

nahmen kompensiert und ausgeglichen werden. Die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung sind wie in den Ziffern 2.1 und  2.2 beschrieben in die Planung eingeflossen. 

Bischweier, den    
 
 
 
 
Robert Wein 
Bürgermeister   


